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Berlin, 27.10.2009, 14.30 Uhr
Erste Bewertung des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und FDP
Grundlage dieser Bewertung sind die „Politischen Anforderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Jahr 2009“, denn die dort formulierten Themen stehen auch nach den Wahlen im Mittelpunkt. Ihnen sind die entsprechenden Aussagen des Koalitionsvertrages gegenübergestellt.

Das Wichtigste in Kürze:

Grausamkeiten: erst nach der Krise und frühestens der NRW-Wahl!

viele Prüfaufträge: wir bleiben wachsam!
Staatsverständnis: aus der Krise nicht gelernt

· „Weiter so“ mit Deregulierung und Privatisierung

· mehr ich – weniger wir

· mehr Privatisierung und Vereinzelung

· unverhüllte Klientelpolitik
Finanzmarktregulierung: unverbindlich und die Krise ignorierend
Europa: Marktradikal statt sozial, Binnenmarkt vor sozialer Fortschrittsklausel

Energie- und Klimapolitik: zögerlich, kein radikaler Umstieg in Richtung Zukunft

Verteilung: wer hat dem wird gegeben, die Umverteilung wird verschärft

Haushaltspolitik: Mangel verwalten statt Zukunft gestalten
Mitbestimmung: fehlende Stärkung, Eingriffe aber weitestgehend verhindert

Mindestlöhne: das Schlimmste verhütet aber keine Politik gegen Armutslöhne 
Soziale Sicherung: mehr Privatisierung, Kopfpauschale durch die Hintertür
Kündigungsschutz: Angriffe der FDP abgewehrt

Sozialgerichte: Eigenständigkeit Garant für Qualität

Bildung: keine Zukunft ohne Kapital
Extremismus: auf dem rechten Augen blind?
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1. Entschlossen gegen die Krise
Der Koalitionsvertrag ignoriert das Scheitern des Neoliberalismus mit seiner reinen Markt​fixierung, indem er die stärkere Rolle des Staates für „vorübergehend“ erklärt und den Start einer „Exit-Strategie“ verkündet. „Die Beteiligung des Staates an Wirtschaftsunternehmen und Finanzinstituten ist so eng wie möglich zeitlich zu begrenzen.“ Es geht der Koalition aber nicht nur um krisenbedingte Maßnahmen. Beteiligungen der öffentlichen Hand sollen generell überprüft werden – von einem eigens berufenen „Expertenrat“. Die Ideologie des schlanken Staates feiert hier fröhliche Urstände. Die Deregulierung der Märkte und die Privati​sierung öffentlicher Aufgaben zieht sich wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag – wenn auch zunächst mit Projekten, die für eine breite Öffentlichkeit nicht immer interessant scheinen:

· Aufbau einer kapitalgedeckten Pflegeversicherung 

· Prüfung einer Kapitalprivatisierung der Deutschen Flugsicherung

· wettbewerblich ausgerichteter ÖPNV mit Vorrang für kommerzielle Verkehre
· Privatisierung der Infrastrukturentwicklung 
· Bahnprivatisierung. 

Bewertung:

Ein Ausstieg aus den Konjunktur- und Liquiditätshilfen zum aktuellen Zeitpunkt wäre grob fahrlässig. Die Weltwirtschaft hat sich noch nicht stabilisiert. Wer jetzt die staatlichen Hilfsprogramme zurückfährt, riskiert einen erneuten Absturz, im besten Fall eine langjährige Durststrecke. Eine grundsätzliche Hinterfragung der Privatisierungspolitik ist als Konsequenz aus der Wirtschafts- und Finanzkrise dringend erforderlich (PPP als Zukunftsmodell?). Der DGB erwartet von der Koalition, dass das Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft durchgesetzt wird.

Finanzmarktregulierung

Verbesserung privater und hoheitlicher Aufsichtssysteme. Stärkung von Haftung und Verantwortung. Höhere Kapitalanforderungen abhängig von Risiko- und Systemrelevanz. Abmilderung und Überarbeitung von IFRS und Basel II. Langfristige Ausrichtung von Vergütungssystemen. Internationale Aufsicht und Regulierung auch für alternative Finanzinvestoren. Mindeststandards und Sanktionsmöglichkeiten für Ratingagenturen. Standardisierung forderungsbesicherter Wertpapiere. Stärkung des Versicherungsmarktes durch Solvency II.

Bewertung:

Überwiegend – mit Ausnahme von Solvency II (weitere Deregulierung der Versicherungs​branche) – unproblematisch aber auch unverbindlich. Entscheidend sind die weißen Flecken. Kein Finanzprodukte-TÜV, keine nationale Börsenumsatzsteuer oder Finanztransaktions​steuer, kein internationales Kreditregister, kein Haftungsverbund der Privatbanken, keine Austrocknung der Steueroasen.

Förderung alternativer Finanzinvestoren

Stärkung des Marktes für Beteiligungsunternehmen. Ausbau des Marktes für Real Estate Investment Trusts.

Bewertung:

Keine Lehren aus der Krise. Wohnungen sollen zum Spekulationsobjekt von Finanzinvestoren werden. Die Risiken der Praktiken von Private-Equity-Unternehmen für die Beschäftigten (Überschuldung, Eigenkapitalentnahmen) werden nicht bekämpft.

2. Maßstäbe für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung

Europa

Der europapolitische Teil des Koalitionsvertrages greift die aktuellen Herausforderungen wie die zunehmende Mobilität von Arbeitnehmer/innen und Unternehmen, das Auslaufen der Übergangsfristen zur Freizügigkeit, die zunehmende Entsendung von Arbeitnehmern u.ä. nicht auf. Stattdessen wird darauf abgestellt, dass Sozialpolitik allein Sache der Nationalstaaten sei. Grenzüberschreitende Fragen werden in der Konsequenz völlig ausgeblendet.

Kernsatz ist: „Wir sind für ein soziales Europa auf marktwirtschaftlicher Grundlage als Ergebnis von Sozialpolitik in nationaler Verantwortung. Grenzüberschreitende EU-Sozialsysteme lehnen wir ab, denn nur so kann der hohe deutsche Standard gewahrt werden“.  Mit dieser Grundaussage bleibt man noch hinter dem Lissabon-Vertrag zurück, der von einer wettbewerbsfähigen, sozialen Marktwirtschaft ausgeht, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. 

Im Ergebnis greift die Koalition mit dem Koalitionsvertrag das 2007 von der BDA geforderte Moratorium in der Europäischen Sozialpolitik auf (Less is more).

Der Binnenmarkt steht im Zentrum, von einem funktionierenden Wettbewerb im Binnenmarkt wird alles abgeleitet: Innovation, Wachstum und „Wohlfahrt der Verbraucher“. Er schaffe zudem die Voraussetzung für „unseren“ d.h. den nationalen Sozialstaat.

Bewertung:

Aus europapolitischer Sicht ist das Programm eine Kampfansage: Die Koalition setzt allein auf den Ausbau des Binnenmarktes. Die gewerkschaftspolitischen Herausforderungen zur sozialen Gestaltung des Binnenmarktes und zur Herstellung fairer Bedingungen im Zusammenhang mit zunehmender Mobilität (Freizügigkeit wie Dienstleistungsfreiheit) wird keine Rechnung getragen. Damit werden sich die bestehenden Probleme verschärfen. 

Europa soll als Binnenmarktprojekt voran getrieben werden, nicht als politisches Projekt, das zu sozialer Kohäsion und sozialem Fortschritt beitragen soll. Das ist das Gegenprogramm zu unseren Kernforderungen soziale Fortschrittsklausel bzw. Überarbeitung der Entsenderichtlinie.  

Mitbestimmung und Unternehmenspolitik
In der Broschüre Politische Anforderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Jahr 2009 wurde im Hinblick auf die Demokratisierung der Wirtschaft folgendes gefordert: 
„Die Demokratisierung der Wirtschaft abzusichern und auszuweiten. Mitbestimmung bei Übernahmen, Standort- und Investitionsentscheidungen und die Mitarbeiterkapitalbeteiligung sind dafür notwen​dige Reformziele. Zudem ist eine neue Definition des Unternehmensinteresses im Aktienrecht notwendig.“

Bewertung:

Angriffe der FDP hat die Union weitestgehend abgewehrt. Die Vorschläge der FDP in den Koalitionsverhandlungen, die auf eine weitgehende Schwächung der Mitbestimmung abgezielt haben, waren mit der Union offenbar nicht konsensfähig. Allerdings konnte auch nicht die geforderte Weiterentwicklung und Stärkung der Mitbestimmung erreicht werden.. 

Die Koalitionäre wollen „entsprechend den Grundsätzen der Unternehmensführung (Corporate Governane) in Gespräche über die Größe von Aufsichtsräten eintreten“. Zu befürchten ist, dass eine Verkleinerung der Gremien angestrebt wird. Das wäre nicht hinzunehmen.

Die Größe eines Aufsichtsrates ist aber kein Wert für sich. Welches Ziel soll also mit einer Verkleinerung erreicht werden? Aus den Sozialwissenschaften und der Kybernetik wissen wir definitiv, dass Effektivität und Effizienz nicht von der Zahl einer Gruppe abhängt, sondern von der Art und Weise, wie sie organisiert ist. Komplexität kann nur mit Komplexität und nicht mit Reduktion beantwortet werden. Dieser Grundsatz ist in der Kybernetik anerkannt und vielfach bewiesen.

Ein Blick auf die empirischen Fakten relativiert die Notwendigkeit einer Verkleinerung der Gremien. So haben 67 % der paritätisch mitbestimmten Kapitalgesellschaften 12 Mitglieder und sind damit kleiner, als viele Mitbestimmungskritiker glauben. Außerdem zeigt sich, dass eine Vielzahl von Unternehmen ihre Aufsichtsräte freiwillig über die gesetzliche Mindestgröße für den Aufsichtsrat hinaus vergrößern. Dies gilt für ca. 25 % der Aktiengesellschaften im Geltungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes im Jahr 2004, darunter 55 % der öffentlichen Unternehmen und 22 % der privaten Gesellschaften. 

Ein unschätzbarer Vorteil größerer Aufsichtsratsgremien ist es, dass die Beteiligung unterschiedlicher Stakeholder Aufsichtsratsentscheidungen aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglicht und somit deren Qualität eindeutig erhöht. Dies gilt gerade für große internationale Konzerne und insbesondere auch bei einer Internationalisierung der Aufsichtsräte. Größere Gremien wenden im Übrigen zu Effizienzsteigerung erfolgreich eine Reihe von Instrumenten und Vorgehensweisen an. So bereiten dort Ausschüsse die Ent¬scheidungen im Einzelnen vor, die Kommunikation und Entscheidung fällt danach gemeinsam. Das entspricht demokratischen Vorstellungen.

Zur Frage der Vorstandsvergütung, die von der Großen Koalition mit dem VorstAG umfassend neu geregelt wurde, wird eine Weiterentwicklung der jüngsten Gesetzesanpassungen zur Haftung und Vergütung gefordert. Näheres findet sich dazu nicht. Weiter findet sich in der Koalitionsvereinbarung ein Passus, der auf die Stärkung der Hauptversammlung bei der Festlegung der Vorstandsvergütung abzielt und damit der gerade beschlossenen gesetzlichen Regelung widerspricht. Diese Forderung ist abzulehnen.
Anders als im angloamerikanischen Raum ist im deutschen dualen System der Aufsichtsrat für die Bestellung und Kontrolle des Vorstandes zuständig. Die Hauptversammlung kann die komplexe Materie von Vorstandsvergütungen nicht regeln. Wird sie gestärkt, würde der Aufsichtsrat deutlich geschwächt. Außerdem dürfte der Einfluss institutioneller Anleger gestärkt werden, die über Bonisysteme ihre Renditeerwartungen nach oben schrauben., 

Es ist unwahrscheinlich, dass sich große internationale Finanzinvestoren für eine Begrenzung der Vorstandsvergütung in Deutschland engagieren. So haben einzelne Manager internationaler Finanzinvestoren im Jahr 2006 mehr als 1 Mrd. US-Dollar verdient. Solche Summen und Bonisysteme sind erwiesenermaßen die wesentlichen Treibsätze für die Finanzkrise gewesen. Der mitbestimmte Aufsichtsrat kann sie im Zaum halten, eine Hauptversammlung nicht.
Weiter wird ein Ehrenkodex für Betriebsräte gefordert, den die Koalitionäre aus der Existenz des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) ableiten. In diesem soll etwa geregelt werden, dass der Betriebsversammlung das Recht eingeräumt wird, die Offenlegung der gezahlten Aufwendungen an Betriebsratsmitglieder zu fordern. 

Das Gesetz bestimmt, dass Betriebsratsarbeit ein Ehrenamt ist. Eine Offenlegung der Aufwendungen bringt keinerlei Qualitätsgewinn. Die Arbeit der Betriebsräte wird – im Gegensatz zu den Managern – in demokratischen Wahlen alle vier Jahre bewertet. Die Offenlegung von Aufwendungen führt in die Irre und fördert das Vorurteil, Betriebsräte seien eine Kostenbelastung. Nicht erst die Krise hat gezeigt: der Nutzen der Betriebsratsarbeit für das Unternehmen ist oft von entscheidender Bedeutung.
Ein Managerkodex mag sinnvoll sein, ein Betriebsrätekodex ist es nicht. Ein Vergleich mit dem DCGK ist falsch. Dieser ist auch kein Ehrenkodex. Er ist ein Kodex aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – ohne dass andere Stakeholder demokratisch oder angemessen beteiligt sind. Er stellt die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens in anderer Form dar.  Der Deutsche Corporate Governance Kodex will das deutsche Corporate Governance System, insbesondere für internationale und nationale Anleger, transparent und nachvollziehbar machen. Vergleichbares ist für Betriebsräte überflüssig. Die Regeln und Leitplanken für die Betriebsratsarbeit sind gesetzlich bereits umfassend geregelt.
Die Vereinbarungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung bleiben vage. Es muss dabei klar herausgestellt sein, dass solche Beteiligungen zusätzlich zum Arbeitsentgelt erfolgen müssen. Wenn sich Beschäftigte in Krisenzeiten an der Sanierung ihres Unternehmens beteiligen, darf dies keinen einseitigen Verzicht darstellen. Stattdessen muss ein fairer Tausch von berechtigten Ansprüchen gegen konkrete Eigentums- und Mitspracherechte erfolgen. Ein Vorschlag zur Regelung der Frage der dann fällig werdenden Lohnsteuern und Sozialabgaben fehlt in der Koalitionsvereinbarung völlig.
Ungehört blieb die Forderung nach der Verankerung des Gemeinwohls, also einer neuen Definition des Unternehmensinteresses im Aktienrecht. Angesichts der Krisen ist es absolut unverständlich, dass diese Grundbedingung einer sozialen Marktwirtschaft nicht aufgegriffen wird.

Im Passus zur Europäischen Privatgesellschaft/Rechtexport fehlt ein klares Bekenntnis zur Mitbestimmung. Das europäische Gesellschaftsrecht darf nicht dazu missbraucht werden, Arbeitnehmerrechte einzuschränken.

Haushaltspolitik

Nur eine durchgreifende Konsolidierungspolitik verschafft dem Staat Spielräume. Die Schuldenregel trägt der ökonomischen Vernunft und der Verantwortung für nachfolgende Generationen Rechnung. Das Ausgabenwachstum muss unter dem Wachstum des realen BIP liegen. 

Bewertung:

Das geplante Senken der Staatsquote ist der falsche Weg. Eine niedrigere Staatsquote ist kein Selbstzweck. Sie führt weder zu mehr Wachstum noch zu mehr Beschäftigung. Der Staat muss wieder handlungsfähig werden. Wir brauchen aktuell mehr öffentliche Investitionen in Bildung, in das Gesundheitswesen, in die Verkehrsinfrastruktur und in die ökologische Modernisierung. Die öffentliche Investitionsquote hat mit 1,5% ein historisch niedriges Niveau. Zum Ausbau der öffentlichen Investitionen müssen die Staatsausgaben kurz- und mittelfristig angehoben werden. Dies stärkt die Wachstumskräfte. Hierfür ist ein Ausbau der öffentlichen Finanzierungsbasis dringend geboten. Adressat höherer Steuern sind Vermögende, hohe Einkommensbezieher und Unternehmen.

Konsolidierung ist nur durch Wachstum möglich. 

Mit Hilfe eines Fonds Sondervermögen sollen die Defizite der Sozialkassen ausgeglichen werden.

Bewertung:

Wir begrüßen, dass die Defizite in den Sozialkassen in 2010 zumindest teilweise finanziert werden sollen. Die Alternative wären Beitragserhöhungen oder Leistungskürzungen. Die weitere Finanzierung ist offen, ab 2011 drohen zumindest in der Arbeitslosenversicherung Beitragserhöhungen. Die Koalition hebelt damit die Schuldenbremse faktisch aus. Das ist gut so. Das der Fonds dazu dient, im Bundeshaushalt größeren Spielraum für Steuersenkungen zu schaffen, steht auf einem anderen Blatt.

Steuerpolitik

Das Sofortprogramm zum 1.1.2010, das die Erhöhung des Kindesgeldes und des Freibetrags, Änderungen bei den Bemessungsgrundlagen der Unternehmensteuern, bei der Erbschaftsteuer und bei der Mehrwertsteuer (Hotelübernachtungen) umfasst, wird pro Jahr zwischen 8,3 und 8,9 Mrd. Euro an Einnahmeausfällen nach sich ziehen. „Möglichst“ bis 2011 soll schließlich im Gesamtumfang von 24 Mrd. Euro pro Jahr entlastet werden. 

Das Sofortprogramm belastet den Bund sowie Länder und Kommunen ungefähr hälftig; Länderschätzungen gehen davon aus, dass die angekündigten 24 Mrd. Euro Entlastungen ab 2011 mit rd. 14 Mrd. an Einnahmeausfällen bei ihnen zu Buche schlagen. 

Neuer Tarif: Die Koalitionäre haben angekündigt „möglichst bis zum 1.1.2011“ einen Stufentarif einzuführen. Zahl und Verlauf der Stufen sollen noch entwickelt werden; Ziel: es sollen insbesondere die unteren und mittleren Einkommensbezieher vorrangig entlastet werden und gleichzeitig der Mittelstandsbauch abgeflacht werden. 

Bewertung:

Die Umsetzung dieser Forderung ist noch nicht speziell beziffert. Geht man aber von der genannten Summe an steuerlichen Gesamt-Entlastungen von insgesamt 24 Mrd. Euro aus und zieht die „Sofortmaßnahmen (Kindergeld, -freibetrag, in der Unternehmens- und Erbschaftsbesteuerung)“ ab, so wird die Tarifreform rd. 16 -19 Mrd. Euro pro Jahr an Einnahmeausfällen kosten. Da Steuersenkungen keinen oder nur einen geringen „Selbstfinanzierungseffekt“ haben, würde jeglicher Einnahmeausfall als Ausgabenkürzung finanziert werden müssen. Darüber hinaus ist die Abkehr von einem progressiv gestalteten Steuersatz eine Abkehr von grundlegenden Besteuerungsprinzipien der Moderne: der Umverteilung auch über die Steuern. 

D.h.: die Vorstellungen, was und wen ein sozial gerechtes Steuersystem entlastet bzw. belastet gehen zwischen Gewerkschaften und neuer Bundesregierung deutlich auseinander. Die Gewerkschaften setzen auf ein progressiv gestaltetes Steuersystem als Ausdruck einer Besteuerung nach Leistungsfähigkeit und entsprechend dem steuerlichen Umverteilungsgedanken. Entsprechend lehnen die Gewerkschaften Stufentarife energisch ab. Der wünschenswerten Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zu deren Lasten die vergangenen Steuersenkungen gingen, müssen entsprechend Steuererhöhungen anderenorts im Bereich der Einkommensteuer gegenüberstehen. Nur so kann das Steueraufkommen einen Beitrag dazu leisten, dass der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme nicht überproportional anwächst.
Erhöhung Kindergeld und Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag soll in einem ersten Schritt zum 1.1.2010 auf 7008.- Euro und das Kindergeld um je 20.- Euro erhöht werden. 

Bewertung:
Das kostet pro Jahr rd. 4,6 Mrd Euro an Einnahmeausfällen, wovon überproportional diejenigen mit hohen Einkommen über den Freibetrag profitieren. Die Leute mit Transfereinkommen bekommen gar nichts, da die Kindergelderhöhung auf die Leistungen angerechnet wird. 
Erbschaftsteuer: Im Rahmen des Sofortprogramms soll die Steuerbelastung für Geschwister durch einen neuen Steuertarif gesenkt und die Zeiträume und Lohnsummenregel „krisenfest“ gemacht werden. (Das kostet die Länder je nach Ausgestaltung zwischen 450 Mio. und rd. 1,1 Mrd. Euro.)

Geprüft werden soll, ob die Erbschaftsteuer hinsichtlich Steuersätzen und Freibeträgen regionalisiert werden kann. 
Bewertung:

Grundsätzlich: Wir verteidigen das gegenwärtige Erbschaftsteuersystem nicht offensiv – denn aus unserer Sicht hat sie ein zu geringes Aufkommen, zu geringe Steuersätze und: sie produziert neue Ungerechtigkeiten/Ungleichheiten in der Vermögensbewertung. Unsere Position grundsätzlich: Alle Vermögen müssen gleich behandelt werden (ob privat oder unternehmerisch; in (unternehmerischen) Härten lieber großzügige Stundungsregeln). 

Dennoch immanent zur Lohnsummenregel: diese war und ist der verfassungsrechtliche Hebel, mit der die Ungleichbehandlung zwischen privatem und unternehmerischen Erbfall begründet wird, da der Erhalt von Arbeitsplätzen im öffentlichen Interesse ist. Von den Koalitionären wird unterstellt, die Lohnsummenregel und deren Zeitraum (7 bzw. 10 Jahre)  würde krisenverschärfend wirken – tatsächlich aber könnte eine solche Aussage erst in sieben bis zehn Jahren empirisch begründet werden – bis dahin zahlt nämlich ohnehin niemand nach dem neuen Recht; im Übrigen sind die „Nachzahlungsmodalitäten“ sehr weich.
Unternehmensbesteuerung: „Steuerpolitik ist auch Standortpolitik“ – lautet hier der erste Satz. Und getreu diesem Motto wird noch nicht einmal mehr auf dem geduldigen Papier einer Koalitionsvereinbarung von einer Initiative zur europäischen Harmonisierung der Körperschaftsbesteuerung gesprochen, die diesen Wettbewerb innerhalb Europas mindestens eindämmen könnte. Das ist mehr als ein großes Problem, denn es ist implizit das Bekenntnis zum Steuerwettbewerb. Und nur vor diesem Hintergrund sind auch die folgenden Einzelmaßnahmen zu bewerten: 

Im Sofortprogramm sollen Maßnahmen im Umfang von rd. 2,3 Mrd. Euro beschlossen werden. So sollen Verlustabzugsbeschränkungen („Mantelkauf“; Kosten insg. rd. 1,3 Mrd. Euro) aufgehoben werden,  Zinsabzugsbeschränkungen (Zinsschranke; Kosten rd. 60 Mio Euro) relativiert, grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen (Besteuerung von Funktionsverlagerung; Kosten rd. 200 Mio. Euro) aufgehoben werden und ein Wahlrecht im Bereich Abschreibungen eingeführt werden (Kosten rd. 400 Mio. Euro) 

Allein die Länder sind von der Umstrukturierung der Grunderwerbsteuer betroffen (Kosten 2000 Mio. Euro); allein zu Lasten der Kommunen geht die Einschränkung der Hinzurechnung von Mietzahlungen (von 65% auf 50%) im Rahmen der Gewerbesteuer (Kosten rd. 80 Mio. Euro). 

Mittelfristig sollen weitere noch nicht näher spezifizierte Maßnahmen folgen. 

Bewertung:

Einige der Maßnahmen waren Bestandteile der Gegenfinanzierung der großen und für en Staat teuren Unternehmensteuerreform der rot-grünen Bundesregierung. Sie wurden bereits im Rahmen der aktuellen Krisenbekämpfungsmaßnahmen zurückgeholt und befristet ausgesetzt (bis Ende 2011). Ihre Bewertung ist innerhalb der Gewerkschaften unterschiedlich. Gemeinsame Sprachregelung im Zusammenhang mit der Zinsschranke ist eine Evaluation als Entscheidungsgrundlage zu fordern. Die Aufhebung der Verlustabzugsbeschränkungen muss wenigstens an harte Kriterien hinsichtlich des längerfristigen Arbeitsplatzerhaltes und der Ausweitung von Mitbestimmungstatbeständen geknüpft werden. Das galt im Zusammenhang mit der befristeten Aussetzung in Krisenzeiten. Eine dauerhafte Wiederabschaffung der Maßnahmen lehnen wir ab. 

Die Konzernklausel bei der Grunderwerbssteuer soll verhindern, dass eine Umstrukturierung innerhalb eines Konzerns als Eigentumsübertragung gewertet wird und damit grunderwerbsteuerpflichtig wird. Warum dies nicht so sein sollte ist – jenseits einer Konzernsicht - nicht plausibel. 

Scharf abzulehnen ist die Relativierung der Hinzurechnung im Falle der Gewerbesteuer – jeder weitere Einschnitt bei den ertragsunabhängigen Elementen der Gewerbesteuer malträtiert die ohnehin dramatische Finanzsituation der Kommunen noch zusätzlich. Wir wollen das Gegenteil, Stichwort Verstetigung im Rahmen einer Gemeindewirtschaftsteuer, d.h. alle, auch die freien Berufe/Selbstständige müssen einbezogen werden; Beendigung der Steuerbefreiung von Gewinnen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften usw.

Die Gewerbesteuer soll aber aus Sicht der Koalitionäre aber am besten gleich ganz abgeschafft werden. Hierzu wird gegründet:

Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung der Gemeindefinnazierung: diese soll u.a. den Ersatz der Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz prüfen. 

Bewertung: 

Dies ist quasi die Föderalismuskommission III: hier ist die Linie für die Koalition benannt – der Ausbau der Wettbewerbselemente in der Besteuerung, also der Wettbewerbsföderalismus. Das lehnen wir scharf ab. Unsere Forderung: Erneuerung des kooperativen, solidarischen Föderalismus.
Umsatzsteuer: Hier soll als Sofortprogramm der Mehrwertsteuersatz auf Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe auf 7% gesenkt werden (Kosten: rd. 950 Mio. pro Jahr).

Eine Kommission soll darüber hinaus die ermäßigten Sätze und das Besteuerungsverfahren untersuchen. 
Bewertung:

Die Absenkung muss man eigentlich ablehnen – schon aus Kostengründen. Die NGG hat damals – als die EU die Möglichkeit der Absenkung eröffnete – gefordert, dass die Absenkung – die von ihr grundsätzlich begrüßt wurde - an höhere Lohnabschlüsse und Beschäftigungssicherung in der Branche geknüpft werden solle.

Gegen die Einrichtung einer Kommission mit dem genannten Prüfauftrag ist nichts einzuwenden – zumal die sehr enge europäische Rechtsetzung im Bereich der Mehrwertsteuer den gröbsten Unfug auch verhindern wird. 

Hart abzulehnen ist aus den bekannten Gründen natürlich eine Erhöhung der ermäßigten Mehrwertsteuersätze auf Grundnahrungsmittel und eine generelle Erhöhung der Normalsätze. 

Steuerliche Gleichstellung öffentlicher und privater Unternehmen: „Gleichbehandlung kommunaler und privater Anbieter insbesondere bei der Umsatzbesteuerung, damit private Anbieter oder Öffentlich-Private Partnerschaften (PPP) „Wettbewerbsgleichheit“ vorfinden.

Bewertung:

In der Endfassung wurde hinzugefügt, dass Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht zusätzlich steuerlich belastet werden sollen. Dies geschah in Reaktion auf eine anschwellende Debatte über drohende Gebührensteigerungen. Damit rückt der ursprünglich in der Task force „PPP“ entwickelte Weg einer Gleichstellung von PPP durch deren Befreiung von der Umsatzsteuer wieder in den Fokus. Dies wäre mit Einnahmeausfällen für die öffentliche Hand und die Infragestellung von Beschäftigung in öffentlichen Unternehmen verbunden, um lukrative Geschäftsfelder für PPP und Private zu öffnen. Bereiche der Entsorgungswirtschaft wie Be- und Entwässerung oder Abfall sind öffentliche, dem Gemeinwohl dienende Aufgaben. Die kommunalen Betriebe sind deshalb von der Mehrwertsteuer befreit – bei der Müllabfuhr und beim Abwasser vollständig, beim Trinkwasser wird nur die halbe Steuer fällig. Langfristig sind durch die Übertragung öffentlicher Aufgaben auf öffentlich-Private Partnerschaften bzw. Private Kostensteigerungen und Leistungsverschlechterungen zu befürchten, weshalb viele Kommunen bereits über deren Rekommunalisierung nachdenken.
Energie- und Umweltpolitik

Klimaschutz: Ein Kyoto-Nachfolgeprotokoll muss neben dem Technologietransfer in Schwellen- und Entwicklungsländer Zahlen beinhalten, mit denen diese Länder von den Industriestaaten finanziell unterstützt werden. Ohne diese Zusagen wird es kein gemeinsames Klimaschutzabkommen geben. Eine eindeutige Formulierung fehlt in der Koalitionsvereinbarung.
Auch muss versucht werden, den europäischen Emissionshandel weltweit anschlussfähig zu machen. Die Herausnahme energieintensiver Unternehmen aus dem Versteigerungssystem ist mittel- und langfristig die falsche Lösung. Vielmehr müssen für diese Branchen sehr viel stärker deren Effizienzpotentiale ausgeschöpft, technische Innovationen eingeführt und über Materialsubstitutionen nachgedacht werden.

Erneuerbare Energien: Ein nötiges, radikales Umsteuern ist nicht erkennbar. Eine Reduzierung der Förderung der Solarenergie ist angesichts der vorliegenden Vereinbarung zu befürchten und falsch. Zur stabilen Markteinführung sind diese Instrumente weiter nötig.

Eine termingerechte Netz-Anbindung der Offshore-Windparks ist notwendig, wovon wir aber in der Realität meilenweit entfernt sind. Von den dafür nötigen 850 km Netz sind erst wenige gebaut. 

Energieeffizienz: Die Vorstellung, dass ausschließlich durch eine Anreizstruktur und ohne gesetzliche Rahmenbedingungen die bis 2020 erforderlichen Effizienzsteigerungen in Wirtschaft und Gesellschaft erzielt werden können, ist völlig unrealistisch. Die anvisierten Maßnahmen sind halbherzig und werden die von der Bundesregierung selbst gesetzten Ziele nicht erreichen. Nötig sind z. B. Umweltmanagementsysteme für Unternehmen, die Einführung eines Top-Runner-Modells, die Verbindung von Kreislaufwirtschaft mit  Ressourceneffizienz, der schonende Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und besseren Möglichkeiten des Recyclings etc.
Energetische Gebäudesanierung: Die hier formulierten Maßnahmen sind im Vergleich zu dem, was bereits im Rahmen der Konjunkturpakete I und II eingeleitet wurde, zu unpräzise. Die Maßnahmen müssen auf dem bisherigen Niveau über das Jahr 2010 hinaus fortgeführt werden, damit sinnvolle Effekte entstehen können. Diese sind ausführlich im Schreiben an die Arbeitsgruppen dargelegt worden.
Kernenergie: Die Kernenergie ist keine Zukunftstechnologie und im Vergleich zur Kohle auch keine Brückentechnologie. Wissenschaftliche Studien haben inzwischen mehrfach belegt, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien  durch die Verlängerung der Restlaufzeiten der Kernkraftwerke behindert wird. Des Weiteren wirkt sie negativ auf die dringende erforderliche Modernisierung vorhandener Kohlekraftwerke, wie die neusten Überlegungen der Energiekonzerne bereits zeigen.
Die Verlängerung der Restlaufzeiten ist deshalb aus energiepolitischen wie ökologischen Gründen falsch. Sie spaltet die Gesellschaft und lenkt von den eigentlich notwendigen Maßnahmen ab, das deutsche Klimaschutzziel bis 2020 zu erreichen.  
Dass der wesentliche Teil der zusätzlich generierten Gewinne aus der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke nicht mehr in einen Fonds eingespeist wird und dort ausschließlich für klimapolitische Maßnahmen verwendet werden soll, sondern stattdessen an den Bund geht, der damit ggf. seine Haushaltslöcher stopft, ist kontraproduktiv
Auch der Wortlaut einer angemessenen Beteiligung der Betreiber an den Sanierungskosten von Asse II ist zu unpräzise. Das kann nicht wieder dem Steuerzahler aufgebürdet werden.

Dies gilt gleichfalls für die Absicht, dass alle Erlöse aus dem Emissionshandel dem Gesamthaushalt zur Verfügung stehen sollen, womit eine klimapolitische Verwendung in Frage gestellt wird.

Energieinfrastruktur: Prinzipiell sind der geforderte Ausbau der Energienetze und die Weiterentwicklung zu intelligenten Netzen sinnvoll und nötig. Den Zusammenschluss in einer Netzgesellschaft begrüßen wir ebenfalls, allerdings unter staatlicher Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent. Da auch die Bereitstellung von Energie für Verbraucher und Industrie aus unserer Sicht eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, halten wir eine staatliche Beteiligung für zwingend. Die Netzgesellschaft kann deshalb nicht ausschließlich nach Kapitalmarktinteressen geregelt werden.

Wettbewerbsfähige Energiepreise: Belastungen für Verbraucher und Industrie zu mindern sind zu begrüßen. . Ob die Rückführung der Energiesteuersätze für das produzierende Gewerbe auf das Niveau der Öko-Steuerreform von 1999 darauf die richtige Antwort ist, ist zu bezweifeln. Nicht nur, dass dem Staat damit an anderer Stelle Einnahmen fehlen. Mit dieser Politik wird verkannt, dass immer knapper werdende Ressourcen zur Erzeugung von Strom, Wärme etc. durch fossile Energieträger  die Preise weltweit steigen lassen werden. Es ist daher ein grundsätzliches Umdenken und -steuern in der Energiepolitik nötig. Ziel ist  eine CO2-arme/freie Produktion. 

Kreislaufwirtschaft: Neben der Bereitstellung von Wasser- und Abwassersystemen, gehört auch die Abfallentsorgung zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen hier, entgegen gängiger Praxis, weiter in der Verantwortung bleiben. Eine steuerliche Gleichsetzung von kommunalen und privaten Anbietern ist daher kontraproduktiv. Im Übrigen hat die bisherige Praxis der Privatisierung gezeigt, dass dies sowohl  negative Konsequenzen für die Substanz der Technologien und für die Beschäftigten hat. Demokratisch bestimmte und kontrollierte Investitionen und Preise sind in einem funktionierenden Gemeinwesen die bessere Antwort.
Öffentlicher Dienst

- Schlüsselfunktion des öD für die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Staates

- Berufsbeamtentum wesentlicher Garant dieser Aufgabenerfüllung

- Beamtenrecht wird entsprechend dem Verfassungsgebot fortentwickelt und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst.

- Konzept zur Anpassung an demografische Entwicklung einschließlich Maßnahmen zu besonderen Berücksichtigung der Belange älterer Beschäftigter, u.a. durch flexible Übergänge in den Ruhestand

- Erhalt der Konkurrenzfähigkeit im Hiblick auf die Gewinnung von Nachwuchskräften durch attraktive Beschäftigungsbedingungen einschl. der Möglichkeit zu regional-, arbeitsmarkt- und aufgabenbezogenen Differenzierungen

- Übertragung der familien- und ehebezogenen Regelungen über Besoldung, Versorgung und Beihilfe auf die Beihilfe

- Beobachtung der Auswirkungen der Föderalismusreform I und Verhinderung eines zu starken Auseinanderfallens

Bewertung:

Der Abschnitt ist sehr kurz gehalten und weist wenig Greifbares auf. Soweit darauf verwiesen wird, das Beamtenrecht fortentwickeln zu wollen, dürfte dies nicht auf vertiefte konzeptuelle Erwägungen gestützt sein. Es handelt sich vermutlich um eine Option für eventuelle Anpassungen. Der Bund hat seine Dienstrechtsreform im Wesentlichen abgeschlossen und wird in den kommenden Jahren noch nacharbeiten müssen. Die Union wird ihre eigene Reform nicht in Frage stellen.

Das Thema demografischer Wandel und Nachwuchsgewinnung trifft dass, was auch wir als wichtigste politische Herausforderung für den öffentlichen Dienst des Bundes ansehen (vgl. Thema des Schöneberger Forums 2009!). Insofern können wir Impulse, insbesondere für das zwischen BMI und DGB vereinbarte Projekt "Alternsgerechtes Arbeiten" erwarten. 
Flexible Übergänge in den Ruhestand: Wir lehnen die Rente bzw. die Pension mit 67 ab. Dieses Problem wird nicht durch flexible Übergänge gelöst. Mehr ist auch bei einem Vergleich mit den bisher bekannten Aussagen zur Rente nicht festzustellen. Die Vorstellungen zur Flexibilisierung selbst hören sich stark nach Wahloptionen für Besserverdienende an, während Menschen mit geringeren Einkommen länger arbeiten müssten.

Regional-, arbeitsmarkt- und aufgabenbezogene Differenzierungen: Dieses Thema haben wir immer mit äußerster Skepsis/Ablehnung begleitet. Bis 2006 wurde diese Diskussion unter dem Aspekt größerer Spielräume für Länder und Kommunen geführt. Da der Bund nur noch für sich regeln kann, geht es um eine reine Binnendifferenzierung, die problematisch ist (höhere Besoldung für BundesbeamtInnen in München, als andernorts etc.).

Die Aussage, die Koalition mache es sich zur Aufgabe, die Dienstrechtsentwicklung nach der Föderalismusreform zu beobachten und ein zu starkes Auseinanderlaufen zu verhindern, ist uneingeschränkt positiv zu bewerten.

Bahnprivatisierung

Sobald die Kapitalmarktverhältnisse dies zulassen, soll die schrittweise, ertragsoptimierte Privatisierung der Transport- und Logistiksparten eingeleitet werden. Die Infrastruktur (Netz, Bahnhöfe, Energie) werden nicht privatisiert, sondern vom Betrieb dadurch getrennt, dass Doppelmandate in den Vorständen ausgeschlossen und die Gewinnabführungsverträge aufgehoben werden sollen (Beherrschungsverträge bleiben). Für beides sind vermutlich keine Gesetze erforderlich, sondern Vereinbarungen zwischen Bahn und Bund. 

Bewertung:

Die Koalition spaltet die Gegner einer Privatisierung, die teilweise für eine starke Bahn, teilweise für mehr Wettbewerb sind. Trotz de facto-Trennung von Netz und Betrieb soll der bahninterne Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Bahnchef Grube und TRANSNET haben die ursprünglichen Pläne abgelehnt. In der Endfassung ist aus „Teilprivatisierung“ Privatisierung geworden. Die Vorteile des integrierten Konzerns werden wg. angeblich positiver Effekte auf den Wettbewerb verschenkt.

Verkehrsinfrastrukturfinanzierung

Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG), u. a. mit der Herstellung eines Finanzierungskreislaufs Straße unter direkter Zuweisung der Lkw-Maut an die VIFG und Herstellung ihrer Kreditfähigkeit.

Erweiterung der Modelle für die Beteiligung Privater im Rahmen von ÖPP-Projekten.

Bewertung:

1. Beide Maßnahmen zielen auf die betriebswirtschaftliche Steuerung der Infrastrukturent​wicklung und deren Privatisierung. In Kombination mit der – nicht im Entwurf enthaltenen, aber öffentlich von der FDP zur Debatte gestellten – Pkw-Maut ist die Zielrichtung der Rückzug des Staates aus der Verantwortung für die kostengünstige Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur und ihre Ausrichtung auf zahlungskräftiges Klientel.

2. Bevorzugung des Straßenbaus. Die Herstellung eines Finanzierungskreislaufs Straße heißt Abkoppelung der Maut vom Bundeshaushalt und von der Finanzierung der übrigen Verkehrsträger. Die Herstellung der Kreditfähigkeit der VIFG bedeutet, einen Schattenhaushalt einzurichten. 

3. Die Erleichterung von ÖPP ist von den beiden Vorgängerregierungen bereits betrieben worden, der Bundesrechnungshof hat dieses Treiben kritisch kommentiert: ÖPP ist für die öffentliche Hand mit erhöhten Kosten und deren Verlagerung in die Zukunft verbunden. Abzulehnen!

Masterplan Güterverkehr und Logistik

Die Förderung des Logistikstandorts Deutschland soll durch die Umsetzung von gemeinsam mit dem Gewerbe ausgewählten Maßnahmen aus dem „Masterplan Güterverkehr und Logistik“ erreicht werden.

Bewertung:

Der Masterplan ist ein positiv zu bewertendes Gesamtkonzept, dass Umwelt- und Arbeitsbedingungen integriert. Wenn nur das „Gewerbe“ in die Auswahl einbezogen wird, bleibt davon nichts, v.a. nicht die Verbesserung der derzeit skandalösen Zustände bzgl. Lohn- und Sozialdumping sowie Qualifizierungsbedarf des Fahrpersonals.

Bürokratieabbau

Normenkontrollrat (NKR) soll erweitert und mit größeren Befugnissen ausgestattet werden. Die neuen Aufgaben des NKR sollen weit über die bisherigen Kompetenzen zum Abbau von Statistikpflichten hinaus gehen. AGG wird auf den Prüfstand gestellt und neue Vorschläge zur Antidiskriminierung seitens der EU werden abgelehnt.

Bewertung:

Hier wird in materielles Recht eingegriffen bzw. in Frage gestellt. Forderung nach Beteiligung am Normenkontrollrat wäre zu diskutieren.

Aufbau Ost

Innovations- und Investitionsförderung sollen beibehalten, regionsspezifische Handlungsansätze weiterentwickelt werden. Die Förderinstrumente sollen von einer Expertenkommission evaluiert werden.

Bewertung:

Bei der Evaluation der Förderinstrumente sollten die Gewerkschaften nach dem Vorbild der "Zukunftsinitiative Fachkräftesicherung" einbezogen werden, um arbeitspolitische Ansätze („Gute Arbeit“) zu stärken. Die Unternehmen sind gefordert, langfristige Personal- und Qualifikationsentwicklung zu betreiben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die ein alternsgerechtes Arbeiten ermöglichen und Chancengleichheit für ältere ArbeitnehmerInnen zu schaffen.  

3. Besser statt billiger: Gute Arbeit für Alle

Tarifautonomie/gesetzlicher Mindestlohn

Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn wird abgelehnt. Bestehende Mindestlöhne werden bis 2011 evaluiert.
Bewertung:

Damit gibt es keine allgemeine Lohnuntergrenze – die geplante gesetzliche Regelung zur Sittenwidrigkeit von Löhnen reicht bei weitem nicht aus.

Die Evaluierung beinhaltet die große Gefahr, der Verhinderung weiterer Mindestlöhne und sogar die Abschaffung bestehender Mindestlöhne.

Mindestlöhne/Festschreibung der Rechtsprechung zum Verbot sittenwidriger Löhne et al.: Die Regelungen sind sehr problematisch. Hierdurch werden Niedrigstlöhne sogar noch legitimiert, anstatt bekämpft. Eine Verbesserung ist die Regelung keinesfalls, weil sittenwidrige Löhne bereits heute verboten sind. Durch die Reglementierung der Allgemeinverbindlich-Erklärung will die FDP sich offensichtlich mehr Einfluss auf die Tarifgestaltung sichern und in kritischen Bereichen (z.B. Post) die Allgemeinverbindlichkeit erhindern. Auch die Überprüfung zielt darauf ab, einige Mindestlöhne wieder abzuschaffen.
Aufgrund zu geringer Ausgangsentgelte würde mit einem gesetzlichen Verbot sittenwidriger Löhne noch kein Existenz sicherndes Entgelt geschaffen. Außerdem müssen Beschäftigte selbst Klage erhaben, wodurch die Effektivität erheblich reduziert wird.

Tarifausschuss: Es wird von einer Stärkung gesprochen, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam in der Pflicht zur Lohnfindung sind. Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarifverträgen auf dem Verordnungswege werden einvernehmlich im Kabinett geregelt.

Bewertung:

Die angebliche Stärkung des Tarifausschusses kann die generelle Ablehnung eines gesetzlichen Mindestlohns nicht ersetzen. Insbesondere die Tatsache, dass allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge auf dem Verordnungswege (dies sind Tarifverträge nach dem Entsendegesetz) einvernehmlich im Kabinett geregelt (d.h. verabschiedet) werden sollen, zeigt, dass dies tatsächlich keine Stärkung, sondern eine Schwächung gegenüber der heutigen Lage darstellt. Bei Stimmengleichheit (3:3) im Tarifausschuss muss auch heute das Kabinett entscheiden, bei Stimmenmehrheit konnte dies bisher durch den Bundesarbeitminister allein erfolgen. Somit würden in Zukunft Allgemeinverbindlicherklärungen seltener verabschieden. 

Beim Thema Mehrheit im Tarifausschuss wird deutlich, dass nur bei einer Zustimmung von mindestens 4:2 ein Mindestlohntarifvertrag durch das Kabinett für allgemeinverbindlich erklärt werden kann. Bisher konnte das Kabinett auch bei Zustimmung von mindestens zwei Ausschussmitgliedern eine Allgemeinverbindlicherklärung verabschieden. Hiermit wird die Hürde einer Durchsetzung erhöht. Völlig offen ist auch, ob das das neue Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung auch für diejenigen Branchen angewendet werden soll, die bereits in der Vergangenheit ins Entsendegesetz aufgenommen waren (Altbranchen: Bauhauptgewerbe, Maler- und Lackiererhandwerk, Abbruchgewerbe, Dachdecker, Gebäudereinigerhandwerk, Elektrohandwerk, Briefdienstleistungen, Großwäschereien, Abfallwirtschaft, Bergbauspezialgesellschaften). Sollte auch das neue Verfahren mit einer Kabinettszustimmung gelten, dann hat die BDA durch die Hintertür im Kabinett die Möglichkeit, eine AVE zu verhindern.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Koalitionsvertrag: „Das generelle Vorbeschäftigungsverbot für sachgrundlos befristete Einstellungen erschwert Anschlussbeschäftigungsverhältnisse, wenn während Schule, Ausbildung oder Studium bei einem Arbeitgeber schon einmal befristet gearbeitet worden ist. Wir werden die Möglichkeit einer Befristung von Arbeitsverträgen so umgestalten, dass die sachgrundlose Befristung nach einer Wartezeit von einem Jahr auch dann möglich wird, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Mit dieser Neuregelung erhöhen wir Beschäftigungschancen für Arbeitnehmer, verringern den Bürokratieaufwand für Arbeitgeber und verhindern Kettenbefristungen.“

Bewertung:
Mit dem Wegfall des Anschlussverbotes bei befristeter Beschäftigung und der Einführung einer Wartezeit von neun Monaten würde die sachgrundlose Befristung erheblich ausgedehnt. Vor allem in Konzernunternehmen wäre es möglich, Mitarbeiterpools zu bilden, die von einem Konzernbetrieb in den anderen mit befristeten Arbeitsverhältnissen wechseln. Oder aber die Beschäftigten werden in die Arbeitslosigkeit entlassen mit der Zusage, sie wieder befristet einzustellen. Dadurch würde die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse weiter steigen. Die davon betroffenen Menschen kämen nie aus der Befristungsschleife.

Ein sachgrundlos befristeter Vertrag bietet keinerlei Bestandsschutz. Schon jetzt kann sogar ein sachgrundlos befristeter Vertrag während der Laufzeit des Vertrages gekündigt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbart haben, was in der Regel der Fall ist. Das gefährdet auch die betriebliche Mitbestimmung und letztlich auch tarifliche Regelungen und die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten insgesamt. Nur eine Verzahnung von Kündigungsschutz und dem Verbot der Anschlussbefristung gewährt den ausreichenden Schutz der Beschäftigten.

Ohnehin kann, wenn sich nach Ablauf der zwei Jahre und der Begründung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses herausstellt, dass der Arbeitskräftebedarf doch niedriger ist, eine betriebsbedingte Kündigung jederzeit ausgesprochen werden. 

Auch das Argument, für Arbeitnehmer sei das Verbot der Anschlussbefristung ein Beschäftigungshemmnis, da vor allem Studenten, die einmal während des Studiums in einem Betrieb befristet beschäftigt waren, keine Chance hätten, wenigstens befristet nach dem Studium eingestellt zu werden, zieht nicht. Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsverhältnisses zulässig, wenn sie im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern. Da das Anschlussverbot nur für die sachgrundlose Befristung, nicht aber für die Befristung mit Sachgrund gilt, kann ein Arbeitgeber ohne Weiteres Beschäftigte, die er während des Studiums im Rahmen einer befristeten Beschäftigung kennengelernt hat, nach Ableistung des Studiums erst einmal befristet beschäftigen, und zwar gerade wegen des Sachgrundes, ihm den Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern.

Vergaberecht – Tariftreue:
Hier stehen in den uns vorliegenden Papieren nur unverbindliche Aussagen. Notwendig wäre hier eine eindeutige Positionierung zur Tariftreue. Der Staat hat eine Vorbildfunktion zur Stabilisierung sozialer Sicherungssysteme und Existenz sichernder Entgelte.

Arbeitsmarktpolitik

	DGB-Anforderungen 
	Koalitionsvereinbarung (Entwurf)
	Plus / Minus

	Regulierung Leiharbeit.
	keine Verbesserungen, kein Bekenntnis zum Mindestlohn in der Leiharbeit
	Minus

	Existenz sichernde Beschäftigung
	· keine Verbesserungen

· hohes Risiko bei Ausweitung der Minijobs

· Bürgerarbeit soll ausgeweitet werden, Details offen
	Minus

	Stabilisierung der Arbeitslosenversicherung, Defizithaftung wieder einführen
Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben aus Steuermitteln

Eingliederungsbetrag abschaffen
	Vermeidung von Beitragserhöhungen in der Krise ist positiv. Aber danach drohen Beitragsanhebungen
Steuerzuschuss unklar, ob Darlehn oder echter Zuschuss

Effizienzsteigung in der Arbeitslosenversicherung durch Ausbau marktgerechter Vermittlungsgutscheine, Wahrscheinlich höhere Kosten der BA und weitere Privatisierung.

Eingliederungsbeitrag keine Aussage 
	Plus

Fragezeichen

Fragezeichen
Minus

Minus

	Verlängerung Arbeitslosengeld oder Einführung eines Überbrückungsgeldes
	Keine Verbesserungen
	Minus

	Ausbau öffentlich geförderter Beschäftigung
	Ausbau von Bürgerarbeit, Details offen, Gefahr Ausweitung von gering entlohnter Arbeit.
Bürgerarbeit könnte zu Leistungssenkung missbraucht werden.
	Fragezeichen
Minus

	Rentenbeiträge für Arbeitslose anheben
	keine Verbesserungen bei den Beiträgen zur Rentenversicherung

Anhebung des Schonvermögens bei Hartz IV

Hinzuverdienst bei Hartz IV Bezug soll ausgeweitet werden. Details aber offen.
	Minus

Plus

Fragezeichen

	Altersteilzeit mit BA Förderung
	soll ausdrücklich nicht verlängert werden.
	Minus

	Kinderzuschlag
	keine Aussage
	Minus

	Hartz IV Regelsätze für Kinder
	keine Aussage. Bekenntnis Kinderarmut zu bemämpfen, aber Details offen, ev. Anhebung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
	Minus

	Jobcenter, Überwindung der Trennung der Rechtskreise
	Trennung der ARGEN, BA und Kommunen sollen auf der Basis freiwilliger Verträge kooperieren.
	Umsetzung offen

	Keine Fortführung Optionskommunen
	bleiben erhalten, Gefahr Ausweitung der Option durch die Hintertür. 
	Minus


Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten beim Arbeitslosengeld II-Bezug
In einem gewissen Rahmen ist die Anhebung des Hinzuverdienstes sinnvoll, führt aber zu einer Ausweitung der sog. Aufstocker. Die konkreten Wechselwirkungen können ohne Kenntnis der Details nicht beurteilt werden. Es droht eine Ausweitung der Minijobs durch Anhebung der Grenze und geplante Dynamisierung, Gefahr von Kombilohnmodellen.
Anhebung des Schonvermögens für Altersrückstellungen beim Arbeitslosengeld II auf 750 Euro pro Lebensjahr; umfassender Schutz der selbstgenutzten Immobilie

Die Regelung ist zu begrüßen, kommt aber nur einer sehr kleinen Gruppe zugute und kann kein Ersatz sein zur notwendigen rentenrechtlichen Besserstellung von Langzeitarbeitslosen.

Effizienzsteigerung bei den Arbeitsmarktinstrumenten (Reduzierung der Instrumente / Ermessenspielraum vor Ort)

Es gibt nur noch sehr wenige Instrumente, auf die ein Rechtsanspruch (Vermittlungsgutschein, Förderung der Selbstständigkeit, Reha-Leistungen, Hauptschulabschluss-Vorbereitung, Berufsberatung, Unterstützung bei der Vermittlung) besteht. Der Rechtsanspruch ist zuletzt mit dem Instrumentengesetz noch weiter reduziert worden. Es ist nicht klar, was damit gemeint ist. Ausweitung der Vermittlungsgutschein-Regelung und Aufstockung der Vergütung („Marktgerechte Ausgestaltung“)
Entwicklung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Politische Entscheidungen, die Menschen mit Behinderung betreffen, sollen sich künftig an der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung messen lassen. Zur Umsetzung der Konvention soll es einen Aktionsplan geben. Details werden voraussichtlich nicht festgelegt. 
Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen bei Altersvorsorge von Selbständigen für den Insolvenzfall zur Vermeidung von Altersarmut:

Grundsätzlich zu begrüßen, aber Details sind unbekannt.

Altersteilzeit mit BA Förderung
Die Altersteilzeit soll nicht verlängert werden. 

Arbeitnehmerdatenschutz 

Koalitionsvertrag: „Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Wir setzen uns daher für eine Verbesserung des Arbeitnehmerdatenschutzes ein und wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Bespitzelungen an ihrem Arbeitsplatz wirksam schützen. Es dürfen nur solche Daten verarbeitet werden, die für das Arbeitsverhältnis erforderlich sind.“

Bewertung:

Das steht bereits in dem neu eingefügten § 32 BDSG. „Datenverarbeitungen, die sich bspw. auf außerdienstliches Verhalten oder auf nicht dienstrelevante Gesundheitszustände beziehen, müssen zukünftig ausgeschlossen sein. Es sollen praxisgerechte Regelungen für Bewerber und Arbeitnehmer geschaffen und gleichzeitig Arbeitgebern eine verlässliche Regelung für den kampf gegen Korruption an die Hand gegeben werden. Hierzu werden wir den Arbeitnehmerdatenschutz in einem eigenen Kapitel im Bundesdatenschutzgesetz ausgestalten.“

Weitere Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz sind zwar zu begrüßen. Leider sollen sie aber in das BDSG – wenn auch in einem eigenen Kapitel – eingefügt werden und nicht mehr in einem eigenständigen Arbeitnehmerdatenschutzgesetz festgelegt werden. Außerdem sind die Angaben nur sehr vage. Es kann begrüßt werden, dass geregelt werden soll, dass Datenverarbeitungen, die sich auf außerdienstliches Verhalte oder nicht dienstrelevante gesetzlich ausgeschlossen werden sollen. Weitere Neuregelungen scheinen aber nicht geplant zu sein, obwohl die FDP vorher ein eigenes Arbeitnehmerdatenschutzgesetz verlangt hat. Vermutlich will man sich von dem weitreichenden und begrüßenswerten Vorschlag, den das BMAS kurz vor der Wahl vorgelegt hat, distanzieren. Weitere wichtige Punkte wären z.B. (entsprechend Beschluss des DGB-Bundesvorstandes 02.12.2008): 

· konkretere Regelungen für Überwachung und immer nur mit Beteiligung des Betriebsrates,

· ein Verbandsklagerecht,

· keine generelle Einwilligungsmöglichkeit des Beschäftigung möglich,

· Beweisverwertungsverbot für unrechtmäßig erhobene Daten,

· Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte beim Datenschutz stärken,

· ausdrückliche Regelungen zum Fragerecht, Drogen- und Alkoholtests, ärztlichen Untersuchungen

Gleichstellung

Das Gleichstellungskapitel enthält trotz seiner Kürze die wichtigsten Punkte, die der DGB nach wie vor für nicht erledigt erachtet und die auch die Schwerpunkte unserer Arbeit der letzten Jahre waren. Das eine Thema ist die Entgelt(un)gleichheit und das andere die Frauen in Führungspositionen. Insbesondere beim Thema Frauen in Führungspositionen wäre es interessant so bald wie möglich Konkretisierungsvorschläge zum geplanten Stufenplan zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten zu erfahren sowie zu den vorgeschlagenen verbindlichen Berichtspflichten. Nach wie vor zu kritisieren ist, das für die Privatwirtschaft keine gesetzlichen Regeln geplant sind. Daher ist es umso wichtiger die neue ‚Verbindlichkeit’, die nun gelten soll, zu hinterfragen.
Dies führt direkt zu den Fragen der Entgeltungleichheit. In diesem Abschnitt ist im Gegensatz zum zuvor erwähnten Abschnitt keinerlei weitere verbindliche Form zur Anwendung des betrieblich anzuwendenden LOGID-D Instruments zu finden. Dies ist aus unserer Sicht zu unpräzise und nicht ausreichend; zumal aus dem Arbeitsministerium ein konkreter, aus unserer Sicht durchaus geeigneter Vorschlag vorliegt, wie die Anwendung von LOGIB in den Unternehmen rechtlich verbindlicher zur Anwendung gelangen kann, zum einen durch die Einbeziehung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes als auch durch verstärkte Rechte des Betriebsrates. Wir würden es sehr begrüßen, wenn dieser Ansatz geprüft und weiter verfolgt werden würde. Dies entspricht jedoch nicht den Vorstellungen der Koalitionäre, die möglichst wenig Verbindlichkeit für die Unternehmen wollen und auch die Wirkungen des AGG weiter beschränken wollen. 

Darüber hinaus begrüßen wir es, dass unsere Bundesinitiative für die Gleichstellung der Frauen in der Wirtschaft Erwähnung im Koalitionsvertrag findet. Wie die Einbeziehung dieser Bundesinitiative in die zukünftige Berichtslegung und den Rahmenplan zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern aussehen wird, erschließt sich aus dem Text nicht. Wir dürfen gespannt sein, was sich hinter dieser Allgemeinformulierung verbirgt. Mit gesetzlichen Initiativen im Bereich der Gleichstellung ist nicht zu rechnen.
Wir begrüßen im familienpolitischen Kapitel die deutliche Stärkung des Vereinbarkeitsthemas für beide Geschlechter. Dies bezieht sich auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Die Einführung eines Betreuungsgeldes wird grundsätzlich abgelehnt, da es genau in die andere Richtung weist. Geld das dafür möglicherweise bereitgestellt werden muss, sollte eher in die Anhebung des Mindestelterngeldes fließen oder zu einer Anhebung der Aufwertungskomponente beim Elterngeld für Geringverdiener.

Zusammenlegung der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeiten auf Landesebene
Koalitionsvertrag: „Um den Mitteleinsatz der Justiz effizienter gestalten zu können, eröffnen wir den Ländern die Möglichkeit, ihre Verwaltungs- und Sozialgerichte unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit zu einheitlichen Fachgerichten zusammenzuführen.“

Bewertung:
Seit Jahren wird über die Zusammenlegung der Sozial- mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit diskutiert. Zu Recht hat sich bisher für die Zusammenlegung auf Bundesebene keine Mehrheit für eine notwendige Änderung der Verfassung gefunden, da weder die Notwendigkeit für eine Änderung noch Kostenvorteile durch eine Zusammenlegung dargelegt oder nachgewiesen wurden. Für eine Änderung der Verfassung bedürfte es einer 2/3-Mehrheit (Art. 79 Abs. 2 GG).

Die Zusammenlegung darf auch nicht auf die Länder abgewälzt werden. Die Fachgerichtsbarkeiten, wie die der Sozialgerichtsbarkeit, sind gerade deshalb geschaffen worden, um dem hohen Maß an Verrechtlichung gerecht zu werden. Die Fachgerichtsbarkeiten sind in der Lage, Spezialwissen zu bündeln und dabei Bezüge in den gesamten Rechtsgebieten zu berücksichtigen. Dieser Sinn hat sich im Laufe der Jahre nicht vermindert, sondern eher erhöht. Die zunehmende Spezialisierung gerade bei den Sozialversicherungsträgern verlangt eine hohe Fachkompetenz auch bei der Sozialgerichtsbarkeit. Die deutschen Gerichte haben einen guten Ruf im Ausland, die ohne den guten Ruf der Fachgerichte nicht denkbar wären.

Die nötige Änderung des Art. 95 Abs. 1 GG würde nicht nur die bewährten Strukturen der Fachgerichtsbarkeiten zerstören, sondern auch die richterliche Unabhängigkeit einschränken. Eine Änderung der Verfassung, allein um einen flexibleren Einsatz von Richterinnen und Richtern erzwingen zu lassen, stellt den Wert unserer Verfassung und damit unseren Sozial- und Rechtsstaat in Frage.

Auch der hohe und noch zu erwartende Anstieg der Verfahren vor den Sozialgerichten rechtfertigt keine Zusammenlegung, da in der Vergangenheit dieser Anstieg mit den zur Verfügung stehenden personellen Maßnahmen bewältigt wurde und können auch zukünftig ohne eine Zusammenlegung gelöst werden. 

Eine eigenständige Sozialgerichtsbarkeit sollte auch weiterhin zur Zuständigkeit des BMAS gehören. Dieses trägt zur Akzeptanz der Sozialgerichtsbarkeit und des gesamten Systems der sozialen Sicherung bei.

Für die Beibehaltung der eigenständigen Sozialgerichtsbarkeit spricht: Im Bereich des Sozialrechts besteht ein enger Zusammenhang zwischen materiellem Recht und dem Prozessrecht. Das Prozessrecht ist so ausgestaltet, dass die Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche so einfach wie möglich erfolgen kann. Lediglich finanzielle und organisatorische Gründe können eine Zusammenlegung nicht rechtfertigen. Ein sozialer Rechtsstaat darf die Qualität der Rechtsprechung aus diesen Gründen nicht beeinträchtigen. Im Übrigen ist der Anteil der Justizhaushalte am gesamten Haushaltsvolumen gering. Die paritätische Selbstverwaltung in der Sozialversicherung durch Versicherte und Arbeitgeber setzt sich in der Sozialgerichtsbarkeit bei der Besetzung der Kammern und Senate mit ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern fort. Dieses trägt zur Akzeptanz der Sozialgerichtsbarkeit und des gesamten Systems der sozialen Sicherung bei. Insbesondere die Gewerkschaften messen der Beteiligung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter große Bedeutung bei.

Reform des Insolvenzrechts:

Koalitionsvertrag: „Das Insolvenzrecht muss den neuen Herausforderungen angepasst werden. Wir werden ein Instrumentarium schaffen, dass es der Bankaufsicht frühzeitig ermöglicht, systemrelevante Finanzinstitute im Rahmen eines geordneten Verfahrens zu restrukturieren.

Wir wollen die Restrukturierung und Fortführung von sanierungsfähigen Unternehmen erleichtern und damit den Erhalt von Arbeitsplätzen ermöglichen. Hierzu gehört es, die rechtlichen Rahenbedingungen für außergerichtliche Sanierungsverfahren für Unternehmen im Vorfeld einer drohenden Insolvenz zu verbessern.

Das Insolvenzplanverfahren soll vereinfacht werden und im Sinne eines Restrukturierungsrechts noch stärker auf die Frühsanierung von Unternehmen ausgerichtet werden. Eine wesentliche Errungenschaft der Insolvenzordnung ist die Gleichbehandlung aller Gläubiger. Hiermit nicht vereinbar ist die in der letzten Wahlperiode erfolgte Privilegierung der Sozialkassen im Insolvenzverfahren.“

Bewertung:
Fraglich ist, wie diese Reform ausgestaltet sein wird. Bei den konkreten Regelungen wird man genau aufpassen müssen. Zu unseren Forderungen zum Insolvenzrecht werden keine Angaben gemacht.

Tatsächlich ist die Privilegierung von Sozialkassen ungerecht, da nur fiskalische Interessen berücksichtigt werden. Dazu können wir uns aber kaum positionieren, da wir gerade eine Bevorzugung der Beschäftigten im Insolvenzverfahren fordern. Denn für sie geht es um ihre Existenz.

Nicht im Text steht: Leiharbeit. Hier ist weiterhin das politische Drängen der Gewerkschaften im Sinne der Forderung von „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ erforderlich, weil in der Phase der wirtschaftlichen Erholung die Nachfrage nach Leiharbeitskräften erheblich zunehmen wird. Hier ist die Ausweitung des Entsendegesetzes auf die Branche Zeitarbeit dringend erforderlich. Der Versuch in der Großen Koalition eine Lohnuntergrenze im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz festzulegen scheiterte. Daher ist zu vermuten, dass Union und FDP keinerlei Veränderungen vornehmen werden.
4. Soziale Sicherheit solidarisch ausbauen
Gesetzliche Krankenversicherung

Für die zukünftige Finanzierung der GKV haben Union und FDP eine schwerwiegende Grundsatzentscheidung getroffen: Der Bruch mit der solidarischen Finanzierung, der durch die Konstruktion des Gesundheitsfonds bereits angelegt war, bekommt eine neue Dimension: Der Arbeitgeberbeitrag in der GKV soll auf heutigen Stand von 7 % eingefroren werden. Über den Einheitsbeitrag hinaus soll ein zweiter zusätzlicher einkommensunabhängiger Beitrag nur für die Versicherten entstehen, den die Krankenkassen verantworten sollen. Dies ist der Einstieg in die Kopfprämie. Alle künftigen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen (wie z. B. die Erhöhung der Honorare für Ärzte und Zahnärzte) müssten dann ausschließlich von den Versicherten finanziert werden (einkommensunabhängige Zusatzbeiträge zusätzlich zum Fonds-Beitrag und den Zuzahlungen, die inzwischen ein Volumen von 4,9 Mrd. Euro erreicht haben). Der Finanzausgleich soll zugunsten einer stärkeren Regionalisierung eingeschränkt werden, ein Schlag gegen die Solidarität in der GKV. Ein „steuerfinanzierter Solidarausgleich“ ist angekündigt, jedoch nicht weiter beschrieben. Entscheidungen über eine konkrete Ausgestaltung soll eine „Regierungskommission zur Weiterentwicklung des Gesundheitsfonds“ in 2010 vorbereiten.

	DGB-Anforderungen
	Koalitionsvereinbarung (Entwurf)
	Plus / Minus

	Verteilungsgerechtigkeit oder zumindest Bedarfsgerechtigkeit
	Leistungsgerechtigkeit
	Minus

	Weiterentwicklung der Krankenversicherung zu einer solidarsichen Bürgerversicherung.

Aufhebung der Trennung zwischen Privater und Gesetzlicher Krankenversicherung 


	„Weitgehende Entkopplung“ von den Arbeitskosten: Einfrieren des Arbeitgeber-Beitrags auf 7% - damit Entsolidarisierung/Bruch mit dem Solidarprinzip (auch durch Ausweitung Wahltarife)

Beibehaltung des Gesundheitsfonds (zumindest 2010) unter 
Stärkung der PKV (Wechelmöglichkeiten u.a.). Kein Solidarausgleich zwischen GKV und PKV.

Ausgabensteigerungen durch liberaliserten Wettbewerb


	Minus

Minus

Minus



	Wir fordern, dass die Gesetzliche Krankenversicherung zu 100 Prozent solidarisch und paritätisch finanziert wird.
	Beibehaltung des Gesundheitsfonds mit Unterdeckung (95%) und Zusatzbeiträgen – Zukunft s. o.
	Minus

	Gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die die Krankenkassen leisten, sollen aus Steuermitteln finanziert werden.
	Steuerzuschüsse sind geplant
Höhe unklar
	Plus
(es werden zwar nicht die gesantgesellschaftlichen Aufgaben steuerfinanziert, wohl aber die krisenbedingten Defizite (bedingt durch Einnahmeausfälle in 2010 mit 5 Mrd.)

	
	Einschränkung des morbiRSA
	Minus

	
	Preiswettbewerb (keine Lösung der Unter-, Über- und Fehlversorgung)
	Minus

	
	Leistungswettbewerb (keine Aussagen wie und zu welcher Qualität)
	Minus

	
	Stärkung der niedergelassenen Ärzte (v.a. Vergütung) zulasten der Krankenversicherten
	Minus

	
	kein Präventionsgesetz, nur mehr Aufklärung und Verhaltensprävention
	Minus

	
	Abbau von Regulierung des Arneimittelmarktes
	Minus


Bewertung:

Positiv ist, dass die krisenbedingten Defizite der GKV (wie und auch der Arbeitslosenversicherung) zunächst zumindest teilweise über Steuermittel ausgeglichen werden sollen. Der sog. Einheitliche Beitragssatz zur GKV soll in 2010 unverändert bei 14,9 % bleiben – damit bleibt allerdings die Mehrbelastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Volumen von 9 Mrd. Euo/Jahr (AN-Sonderbeitrag). Unklar ist, in welcher Höhe das zu erwartende Defizit von 3 Mrd. in 2009 und 7,5 Mrd. in 2010 durch Steuermittel ausgeglichen wird. Die entscheidende Frage dabei ist, ob die Defizite vollständig durch Steuern ausgeglichen werden – oder ob z. B. in der GKV nur Einnahmeausfälle kompensiert werden. Dies ist umso wichtiger, weil Union und FDP ausgabenrelevante Eckpunkte beschlossen haben. So werden die wirtschaftlichen Interessen insbesondere der niedergelassenen (Zahn-)Ärzte und Apotheker sowie der privaten Krankenversicherungswirtschaft deutlich vertreten. Damit zeichnen sich enorme Ausgabensteigerungen ab, die allein von den Versicherten zu tragen wären. Das bedeutet eine weitere Privatisierung sozialer Sicherung bei gleichzeitiger Entlastung der Arbeitgeber.

Völlig inakzeptabel ist, dass – spätestens nach 2010 – in der GKV einkommensunabhängige Zusatzbeiträge und in der Pflegeversicherung eine obligatorische individuelle private Zusatzversicherung eingeführt werden sollen.

Aufbau einer kapitalgedeckten Pflegeversicherung

In der Pflegeversicherung sollen die Versicherten dazu verpflichtet werden, individuelle Zusatzpflegeversicherungen abzuschließen, die sinnlos sind oder aber exorbitant hoch sein müssten.

	DGB-Anforderungen
	Koalitionsvereinbarung (Entwurf)
	Plus / Minus

	Bürgerversicherung


	Zusätzliche, obligatorische, individuelle kapitalgedeckte Pflege-Zusatzversicherung


	Minus


Eine zusätzliche, obligatorische, individuelle Pflege-Zusatzversicherung („Pflege-Riester“ – allerdings ohne staatliche Förderung) ist sinnlos, weil nur minimalste individuelle Zusatz-Ansprüche für den möglichen Pflegefall entstehen und keinerlei Mittel bereitgestellt stehen, den allgemeinen Pflegebedarf besser abzudecken. Die Aussage, eine „individualisierte“ kapitalgedeckte Zusatzversicherung könne „Chancen eröffnen, Leistungen der 
Pflegeversicherung zu dynamisieren“, ist nicht zutreffend.

Bewertung:

Ein wichtiger Teil der Sozialversicherungen wird privatisiert. Die solidarischen Verteilungs​effekte einer beitragsfinanzierten Pflegeversicherung entfallen. Zukünftig wird die individuelle Absicherung des Pflegerisikos noch stärker abhängig vom Geldbeutel des Einzelnen. Zudem ist eine Kapitaldeckung immer abhängig von den Kapitalmarktrisiken. Kurzum: Aus der Krise wurde nichts gelernt.
Eine Formulierung über die Pflegekräfte sowie die Zusammenführung des Berufsbildes in der Pflege bietet Anlass zur Sorge. Es wäre sinnvoll und notwendig, Präzisierungen zu erfahren, da u.a. davon gesprochen wird, dass ausländische Kräfte oder auch Ehrenamtliche in der häuslichen Pflege gestärkt werden sollen. Dies ist eine so schwammige Formulierung dass wir befürchten, dass sich dahinter eine Ausdehnung illegaler Beschäftigungsverhältnisse und ungesicherter Arbeitsverhältnisse in den Haushalten verbirgt. 

Gesetzliche Rentenversicherung

In der Alterssicherung gibt es – bis auf symbolische Akte wie die Anhebung des Schonvermögens – keine Verbesserungen. Union und FDP ignorieren Zukunftsprobleme wie die Folgen der Rente mit 67 und die drohenden Altersarmut. Die Flexibilisierung des Rentenbeginns ist nach den Plänen von Union und FDP nur für wenige realistisch, weil Abschläge von 25,2 % kaum jemand verkraften kann. Hier entstehen zwar auch tarifpolitische Optionen, doch insbesondere Geringverdiener(innen) werden von diesem Privileg nicht profitieren können. Den besonderen Problemgruppen wie Erwerbsgeminderten, Langzeitarbeitslosigkeit, Geringverdienern und Solo-Selbständigen wird nicht geholfen. Zum Thema Vermeidung von Altersarmut soll eine Regierungskommission gebildet werden.
	DGB-Anforderungen
	Koalitionsvereinbarung (Entwurf)
	Plus / Minus

	Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 im Jahr 2010 ernsthaft überprüfen und wegen der Arbeitsmarktlage zumindest vorübergehend aussetzen. 
	Keine Aussage.
	Minus.

Die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt 

völlig unvertretbar und führt zu mehr Arbeitslosigkeit und zu noch höheren Abschlägen – wird also zur reinen Rentenkürzung. 



	Altersteilzeit auch zukünftig mit BA-Förderung
	Keinerlei Vorschläge zur Flexibilisierung des Rentenzugangs
	Minus.

Wir brauchen Flexibilität beim Rentenzugang unabhängig von der Frage “Rente mit 67“. Die Tarifparteien gestalten das heute schon. Solche Regelungen erreichen aber nicht alle Erwerbstätigen, und für viele ist diese Art der Flexibilität überhaupt nicht finanzierbar.

	Zugang zur Erwerbsminderungsrente erleichtern, Abschläge abschaffen
	Es wird geprüft, ob und wie die Absicherung gegen das EM-Risiko in der staatlich geförderten Vorsorge kostenneutral verbessert werden kann. 
	Minus.

Das ist nur eine Scheinlösung. Die Absicherung muss in der gesetzlichen Rentenversicherung verbessert werden, dazu sollten v.a. die Abschläge abgeschafft werden.

	Vermeidung von Altersarmut durch 

· Hochwertung geringer Einkommen (Rente nach Mindesteinkommen) und 

· bessere Berücksichtigung von Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit
	Regierungskommission, die einen Vorschlag für eine „faire Anpassungsregel“ erarbeiten soll
	Minus.

Die neue Koalition hat auf wichtige Fragen in der Rentenpolitik keine Antwort. Durch die Rentenkürzungen und die moderne – prekäre – Arbeitswelt steigt die Gefahr der Altersarmut.

	Höheres Rentenniveau durch Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors. Die Aussetzung des Riesterfaktors für zwei Jahre reicht bei Weitem nicht aus. 
	Keine Aussage, und da ist auch nichts zu erwarten.
	Minus.

Die Renten werden langfristig um bis zu 25 Prozent gekürzt.



	Einführung einer Erwerbstätigenversicherung 
	Es soll geprüft werden, ob die Zulagenförderung („Riester“) künftig auch auf Selbstständige erweitert werden soll (Finanzierungsvorbehalt).
	Minus.

Selbstständige sind generell nicht in die Solidarität der gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen. Riesterförderung reicht nicht aus, um Soloselbstständige mit geringen Einkommen eine ausreichende Altersvorsorge zu ermöglichen und Altersarmut zu bekämpfen.

	Verbesserung der Absicherung von Pflegezeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
	Geprüft werden soll, ob die Anerkennung der Erziehungsarbeit in der gesetzlichen Rentenversicherung verbessert werden kann (Finanzierungsvorbehalt).
	Fragezeichen

Größer wäre der Bedarf nach einer verbesserten Anerkennung der familiären Pflegearbeit. Die Entscheidung der Koalition – wie immer das genau aussehen soll – ist von Ideologie und weniger von echtem Handlungsbedarf geprägt.

	Flexibilisierung der Hinzuverdienstgrenzen (mehr als nur zwei Stufen), generell Beibehaltung von Hinzuverdienstgrenzen
	Ausweitung oder Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen (Teil-) Renten (und das möglicherweise ab 60 – zuletzt noch offen!)
	Fragezeichen/Minus

Je nach Gestaltung kann dies zu einer Art „Kombirente“ bzw. „arbeitnehmerfinanzierten Vorruhestand“ werden.


Bewertung:
Die Koalitionspartner werden nicht von dem Ziel der Verlängerung der Lebensarbeitszeit abrücken. Das zwischen den Koalitionspartnern umstrittene Thema Flexibilisierung des Renteneintritts kommt jetzt im Vertrag überhaupt nicht mehr vor. Die BA-Förderung der Altersteilzeit wurde von den Koalitionspartnern bislang immer abgelehnt. Bzgl. der Absicherung von Erwerbsminderung bahnt sich eine Scheinlösung an: Wahrscheinlich soll die bessere Absicherung über die zusätzliche Vorsorge stattfinden – die am Ende vor allem von den Versicherten allein bezahlt werden muss, da sie „kostenneutral“ sein soll. Eine verbesserte Absicherung von Erwerbsminderung in der gesetzlichen Rentenversicherung ist offensichtlich nicht beabsichtigt. Geprüft werden soll, ob die Anerkennung der Erziehungsarbeit in der gesetzlichen Rentenversicherung verbessert werden kann (Finanzierungsvorbehalt). Größer wäre der Bedarf nach einer verbesserten Anerkennung der familiären Pflegearbeit. Diese Entscheidung – wie immer das genau aussehen soll – ist von Ideologie und weniger von echtem Handlungsbedarf geprägt.

Es soll geprüft werden, ob die Zulagenförderung („Riester“) künftig auch auf Selbstständige erweitert werden soll (Finanzierungsvorbehalt). Dieser Personenkreis ist aber generell nicht in die Solidarität der gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen. Deshalb reicht die Riesterförderung auch nicht aus, um Soloselbstständige mit geringen Einkommen eine ausreichende Altersvorsorge zu ermöglichen und Altersarmut wirksam zu bekämpfen. Wenn die Riesterförderung für Selbstständige nicht nur ein Förderprogramm für Versicherungen sein soll, dann muss dieser Vorschlag mit den ersten Schritten zu einer Erwerbstätigenversicherung verbunden werden.

Gesetzliche Unfallversicherung

Eine „Überprüfung“, ob das Leistungsrecht „zielgenau“ gestaltet werden soll, zielt auf Leistungsverschlechterungen ab, die wir ablehnen.

Zusammenfassende Bewertung
Die Koalitionsvereinbarung läuft auf eine erhebliche Mehrbelastung für Arbeitnehmer/innen und Versicherte hinaus. Einseitige Belastungen der Versicherten sind im Bereich Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und Pflegeversicherung deutlich erkennbar. So planen Union und FDP eine „weitgehende“ Entkopplung der GKV-Finanzierung von den Arbeitskosten und eine kapitalgedeckte private Zusatzversicherung in der Pflege.

Wahlversprechen wie „Mehr Netto“ und „Leistung muss (wieder) lohnen“ werden nicht einzuhalten sein. Denn auch die Prekarisierung der Arbeitswelt/Erwerbsbiografien sowie der Niedriglohnbereich werden nicht bekämpft, sondern sogar verstärkt (Einschränkung von Mindestlöhnen, Befristungsregelungen, evtl. Ausweitung der Minijobs).

Da die Defizite der GKV und auch der Arbeitslosenversicherung möglicherweise über Steuermittel ausgeglichen werden, werden die Mehrbelastungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zwingend unmittelbar zu erwarten sein. Es ist eher mit einer Verzögerungstaktik zu rechnen. Die Stunde der Wahrheit kommt vermutlich nicht vor der Landtagswahl in NRW (Mai 2010). Voraussichtlich danach ist eine „Regierungskommission zur Weiterentwicklung des Gesundheitsfonds“ geplant.

5. Bildung als soziale Frage
Bildungspartnerschaft und Bildungsarmut

Koalitionsvertrag: Bildung ist daher für uns Bürgerrecht. Deswegen sagen wir der Bildungsarmut den Kampf an. Dazu bedarf es einer nationalen Anstrengung.

Bildung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und bedarf einer engen Partnerschaft aller Verantwortlichen entlang der gesamten Bildungskette. Wir streben daher eine Bildungspartnerschaft von Bund, Ländern und Kommunen unter Wahrung der jeweiligen staatlichen Zuständigkeit an.

Bewertung:

Die Zielformulierung ist gut. Wir haben in den DGB-Anforderungen einen „Nationalen Pakt gegen Bildungsarmut“ gefordert und uns für eine gemeinsame Bildungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen ausgesprochen. Beides wird in der Präambel der neuen Koalition aufgegriffen. Es bleibt allerdings fraglich, ob diese Ziele mit den im Vertag anvisierten Maßnahmen erreicht werden können.

10 Prozent des BIP für Bildung und Forschung

Koalitionsvertrag: erhöhen die anteiligen Ausgaben des Bundes für Bildung und Forschung auf 10 Prozent des BIP.

Bewertung:

Das Ziel 10 Prozent des BIP für Bildung und Forschung auszugeben, entspricht den DGB-Forderungen. Allerdings lässt die neue Koalition offen, wie sie dieses Ziel erreichen möchte. Nach einer neuen Studie der Hans-Böckler-Stiftung müssten hierfür Bund und Länder rund 32,3 Milliarden Euro zusätzlich in unser Bildungswesen investieren. Die Finanzminister von Bund und Ländern haben indes gerade erst betont: Das 10 Prozent-Ziel sei eigentlich schon erreicht. Sie haben kurzerhand fachfremde Leistungen (Kindergeld, Pensionen für Lehrer und Professoren, Gebäudesanierungen etc.) eingerechnet. Dies wäre eine völlige Neudefinition des Bildungsbudgets. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass die Regierungen die Erhöhung des Bildungsbudgets vornehmlich als Rechenaufgabe verstehen. Die neue Koalition müsste deshalb ihre Ankündigung mit konkreten Maßnahmen untermauern.

Bildungsschecks gegen Bildungsarmut

Koalitionsvertrag: Wir werden vor Ort Bildungsbündnisse aller relevanten Akteure – Kinder- und Jugendhilfe, Eltern, Schulen, Arbeitsförderung sowie Zivilgesellschaft – fördern, die sich mit diesem Ziel zusammenschließen. Wir werden ihre Arbeit unterstützen, indem jedes Bündnis ein Kontingent von Bildungsschecks zur Weitergabe an benachteiligte Kinder und Jugendliche erhält.
Bewertung:

Lokale Bündnisse vor Ort sind gut. Die Vergabe von Bildungsschecks gerade für bildungsarme Menschen erscheint sachfremd. Sie brauchen in aller Regel eine bessere Beratung und niedrigschwellige Einrichtung. Besser wäre es daher, wenn der Bund eine bessere Infrastruktur finanziert. Wir haben uns für Ganztagskindergärten mit kleinen Gruppen, die Einrichtung von Eltern-Kind-Zentren, ein Ganztagsschulprogramm II (40.000 Sozialarbeiter für unsere Schulen kosten 2 Milliarden Euro pro Jahr), eine deutliche Ausweitung des BAföGs (samt Wiedereinführung eines Schüler-BAföGs und die Abschaffung der Kindergarten-Gebühren (1,97 Milliarden Euro) ausgesprochen.

Einführung eines Zukunftskontos

Koalitionsvertrag: Deshalb wird die Bundesregierung jedem neu geborenen Kind ein Zukunftskonto mit einem Startguthaben von 150 Euro einrichten und Einzahlungen bis zur Volljährigkeit mit einer Prämie unterstützen. Ein solches Zukunftsskonto ist ein wirksamer Anreiz für lebensbegleitendes Lernen und mehr private Bildungsinvestitionen.

Bewertung:

Diese Idee hilft vor allem der gehobenen Mittelschicht. Geringverdiener sind damit finanziell überfordert. Sie sollen nicht nur für ihre Rente privat vorsorgen, sondern auch Zusatzbeiträge für die Krankenkassen und die Pflegeversicherung zahlen. 

Nationales Stipendienprogramm und Zukunft des BAföGs

Koalitionsvertrag: Hierzu werden wir gemeinsam mit den Ländern ein nationales Stipendienprogramm ins Leben rufen. Das BAföG werden wir modernisieren. Die Möglichkeit, Bildungskredite über das 30. Lebensjahr hinaus zu verlässlichen Konditionen zu erhalten, werden wir ausbauen.

Bewertung:

Mit einer Anhebung der Altersgrenze von 30 auf 35 Jahre könnten künftig mehr Studierende ein BAföG beziehen. Zudem ließe sich mit diesen Mitteln eine Anpassung der BAföG-Sätze an die Lebenshaltungskosten bezahlen. Das BAföG ist seit den 70er Jahren besonders für ärmere Familien die Leiter für den sozialen Aufstieg. Die neue Regierung setzt hingegen auf den Ausbau eines Stipendiensystems– und nicht auf ein starkes BAföG. Das ist der falsche Weg. Kernstück einer Studienfinanzierung muss das BAföG sein. Es bietet den Studierenden einen klaren Rechtsanspruch, während sie beim Stipendium auf das Wohlwollen der Geldgeber angewiesen sind. Deshalb: Wir haben nichts gegen Stipendien. Sie können aber ein starkes BAföG nur ergänzen. 

Es ist zu befürchten, dass die neue Regierung Verschlechterungen beim BAföG vornimmt. So spricht sie ab dem 30. Lebensjahr nur noch von Bildungskrediten. Solche Kredite führen aber, das hat das Deutsche Studentenwerk vielfach nachgewiesen, häufig zur Überschuldung der Studierenden.

Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern

Koalitionsvertrag: Wir werden deshalb verstärkt in die Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern investieren und unterstützen die Länder bei der Ausweitung entsprechender Qualifizierungsangebote, auch auf akademischem Niveau.

Bewertung:

Positiv. Nur wie soll das konkret umgesetzt werden?

Qualitätspaket für Bologna-Reform

Koalitionsvertrag: Die Umsetzung des Bologna-Prozesses ist zu evaluieren, um mit den Hochschulen ggf. notwendige Anpassungen zum Wohl der Studierenden vorzunehmen. Gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen werden wir ein „Bologna-Qualitäts- und Mobilitätspaket“ schnüren.

Bewertung:
Gut. Der DGB fordert eine Kurskorrektur der Bologna-Reform. Offen bleibt jedoch, wie das versprochene Paket aussehen soll. Es fehlen Aussagen über die Finanzierung dieses Pakets. 

Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes (HRG)

Koalitionsvertrag: Deshalb werden wir das Hochschulrahmengesetz (HRG) aufheben.

Bewertung:
Schwerer Fehler. Der Bund sollte hier seine nach der Föderalismus-Reform verbliebenen Kompetenzen nutzen, um zumindest bundeseinheitliche Regelungen für Zulassung und Abschlüsse festzulegen. Jetzt droht auch in diesem Bereich ein föderaler Flickenteppich.

Weiterentwicklung des Ausbildungspakts

Koalitionsvertrag: Wir wollen den erfolgreichen Ausbildungspakt mit der Wirtschaft fortführen, weiterentwickeln und laden Gewerkschaften und Länder ein, als neue Partner mitzuwirken.

Bewertung:
Der Ausbildungspakt hat vor allem die Lage auf dem Ausbildungsmarkt schön gerechnet – und so die tatsächliche Lage der Jugendlichen verschleiert. Für eine eventuelle Beteiligung am Ausbildungspakt brauchen wir vor allem eine klare Vereinbarung über die Steigerung der Zahl der Ausbildungsplätze, die Verständigung auf eine ehrliche Ausbildungsstatistik sowie eine ernsthafte Diskussion über die Qualität der beruflichen Bildung.

Strukturierung des Übergangssystems / Modularisierung und Flexibilisierung

Koalitionsvertrag: Wir werden das Übergangssystem neu strukturieren und effizienter gestalten. Hierzu gehören die Flexibilisierung und Modularisierung unter Wahrung des Berufsprinzips.

Bewertung:
Ablehnung! Moderne Beruflichkeit ist mit Zergliederung der Ausbildung in kleinste Einheiten und deren getrennter Zertifizierung nicht vereinbar. Es kommt darauf an, dass sich die Auszubildenden Kompetenzen aneignen, die ihnen weitere Berufswege öffnen. Kernberufe mit mindestens dreijähriger Ausbildungszeit bieten das Fundament für Fort- und Weiterbildungen und eröffnen dadurch Berufsperspektiven. Der DGB unterstützt eine Neuausrichtung des Übergangssystems. Eine effiziente Ausrichtung unter Berücksichtigung von Berufsorientierung und Berufsvorbereitung ist anzustreben.

Weiterbildungsallianz / Bessere Bildungsprämie / Bessere Weiterbildungsberatung

Koalitionsvertrag: Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Ländern, der Bundesagentur für Arbeit und den Weiterbildungsverbänden eine Weiterbildungsallianz schmieden. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen müssen in die Lage versetzt werden, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter auszubauen. Unter Berücksichtigung dieser Bedürfnisse werden wir die Bildungsprämie weiterentwickeln. Darüber hinaus werden wir die Bildungs- und Qualifizierungsberatung für alle leicht zugänglich machen und für mehr Transparenz sorgen. Eine besondere Bedeutung haben tarifvertraglich vereinbarte Lernzeitkonten. Die Sozialpartner müssen hier ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden.

Bewertung:
Der DGB ist bereit, eine Weiterbildungsallianz zu schmieden, wenn tatsächliche Verbesserungen erreicht werden.

Der Ausbau der Weiterbildungsprämie ist vernünftig, reicht aber nicht aus. Der DGB fordert ein neues Bundesgesetz für Weiterbildung mit rechtlich  garantierten Lernzeiten, mehr Beratung, der Einführung eines Erwachsenen-BAföGs sowie einer besseren Qualitätssicherung und Zertifizierung. 

Leichtere Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen

Koalitionsvertrag: Deshalb werden wir in Abstimmung mit den Ländern einen gesetzlichen Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren schaffen, das feststellt, inwieweit im Ausland erworbene Qualifikationen deutschen Ausbildungen entsprechen. Wir wollen, dass das Verfahren einfach, transparent und nutzerfreundlich gestaltet ist und streben eine Erstanlaufstelle an.

Bewertung:
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen ist eine wichtige integrationspolitische Maßnahme, die vom DGB unterstützt wird. Konkrete Vorstellungen für die Umsetzung fehlen allerdings. Unklar bleibt z.B. die Aufgaben einer „Erstanlaufstelle“, die nur angestrebt wird. Unklar auch ob es eine bundesweite Zertifizierung geben soll. 
6. Rechtsextremismus bekämpfen
Die neue Bundesregierung setzt nicht mehr auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus sondern auf die Bekämpfung des politischen Extremismus insgesamt.

Unter der Überschrift „Bekämpfung des politischen Extremismus“ wird erklärt, dass die Koalitionsparteien jeder Art von Extremisten entgegen treten wollen. Das gelte für den Links- und Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Islamismus gleichermaßen. Ziel sei die Verteidigung und der Schutz der Grundwerte. Als Maßnahmen vereinbart wurden:

· Weiterentwicklung von Aussteigerprogrammen gegen Extremismus, Sicherstellung der Finanzierung und regionale Schwerpunktsetzung,

· Ausweitung des Förderprogramms für Opfer rechtsextremer Gewalt und des Bündnisses für Demokratie und Toleranz auf alle Formen extremistischer Gewalt.

An anderer Stelle wird unter der Überschrift „Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ festgehalten, dass die Stärkung von Toleranz und Demokratie ein zentrales Ziel der Kinder- und Jugendpolitik sei. Neben der Herausstellung der besonderen Verantwortung unter anderem der Eltern und der Schulen wird ein „Unterstützungsprogramm“ angekündigt, dessen Ziel auf die Bekämpfung des Rechts- und des Linksextremismus ausgerichtet ist. 

Bewertung:
Mit der Veränderung der Zielrichtung der Politik auf alle Formen des Extremismus werden die in der Gesellschaft liegenden spezifischen Ursachen des Rechtsextremismus nicht mehr gesondert betrachtet, deren Bedeutung quasi abgewertet und die Gefahr für die Demokratie nicht mehr gewürdigt. Bei der Förderung des Opferschutzprogramms spricht der Koalitionsvertrag von einer Ausweitung. Dies könnte den Schluss nahe legen, dass die bisher vorhandenen Mittel erweitert werden. Die Weiterführung des Programms „Vielfalt tut gut!“ mit dem lokale Aktionspläne und Modelprojekte gegen Rechtsextremismus finanziert wurden, scheinen die Koalitionäre – entsprechend der veränderten Zielsetzung – fortführen zu wollen. Unklar bleiben Hinweise zur zeitlichen und organisatorischen Umsetzung, denn beide Programme laufen im Juni bzw. im Dezember 2010 aus. Die dritte Programmankündigung bezieht sich auf schon bisher vorhandene Aussteigerprogramme wie „exit“. Eine Weiterentwicklung ist sinnvoll. 

Auch für das Bündnis für Demokratie und Toleranz bedeutet der Koalitionsvertrag eine Veränderung der Ausrichtung der Arbeit. Offen bleibt, ob auch die Beiratszusammensetzung verändert wird. 

7. Integrationspolitik

Der Koalitionsvertrag enthält viele kleine Vorschläge zur Weiterführung der Integrationspolitik und Prüfaufträge, z.B. bei der Altfallregelung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für langjährig geduldete Flüchtlinge oder bei der Ausweitung der Dauer und der Verbesserung der Qualität der Integrationskurse. Festgehalten werden soll am Nationalen Integrationsplan. Dies entspricht auch der Forderung des DGB. Die Ziele der geplanten Weiterentwicklung zu einem Aktionsplan bleiben offen. Zur Stärkung der Verbindlichkeit abgeschlossen werden sollen Integrationsverträge, deren Ergebnisse überprüft werden. Offen bleiben die Konsequenzen und mögliche Sanktionen, wenn die Integrationserfolge nicht erreicht werden können. 

Die Probleme mit der so genannten Optionspflicht (Verpflichtung zur Entscheidung für die deutsche Staatsangehörigkeit oder die der Eltern mit Erreichen der Volljährigkeit) für Kinder, die mit der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben, werden nur geprüft. Dies obwohl bereits jetzt die ersten jungen Erwachsenen von den Ausländerbehörden zur Entscheidung aufgefordert werden. 
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